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Vernehmlassungsverfahren   
 

Eidgenössisches Finanzdepartement 

Finanzierung von Gebäudeschäden bei Erdbeben 

Schwere Erdbeben gehören zu den seltenen aber grössten Risiken, denen die Schweiz 
ausgesetzt ist. In der Schweiz existiert keine bundesweite obligatorische Erdbeben-
versicherung. Aktuell sind rund 15 Prozent der Gebäude gegen Erdbebenschäden 
versichert. 2021 hat das Parlament den Bundesrat verpflichtet, Grundlagen für die 
Finanzierung von Gebäudeschäden im Fall eines Erdbebens mittels einer Eventual-
verpflichtung zu schaffen. Die Vernehmlassungsvorlage zur Einführung einer Kom-
petenz des Bundes im Bereich des Erdbebenschutzes und der Deckung von Gebäude-
schäden bei Erdbeben basiert auf den vom Bundesrat im November 2022 festgelegten 
Eckwerten und stützt sich auf einen Bericht einer Arbeitsgruppe von Bund, Kantonen 
und Verbänden. Beim Eintreten eines schweren Erdbebens sollen alle Hauseigen-
tümerinnen und -eigentümer einen Beitrag von maximal 0,7 Prozent der Gebäudever-
sicherungssumme zur Schadensdeckung leisten. 

Datum der Eröffnung: 8. Dezember 2023 

Vernehmlassungsfrist: 22. März 2024 

Die Vernehmlassungsunterlagen sowie weitere Informationen, wie jene zu den Kon-
taktpersonen, sind elektronisch abrufbar unter:   
https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/34/cons_1 

14. Dezember 2023 Bundeskanzlei  

https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/34/cons_1


BBl 2023 2823 

2 / 2 

 


	Eidgenössisches Finanzdepartement

		Schweizerische Bundeskanzlei, Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen, info@bk.admin.ch
	2023-12-14T07:02:51+0100
	3003 Bern, Schweiz
	Bundesblatt. Massgebend ist die signierte elektronische Fassung.




